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FRAGEN AUS DER PRAXIS

Was Sie schon immer 
wissen wollten, . . .

Die „Fragen aus der Praxis“, die in Zusammenarbeit mit  
der Technologie-Transfer-Stelle1 der Bundesfachschule Kälte-
Klima-Technik in Maintal/Niedersachswerfen bearbeitet wer-
den, behandeln aktuelle Fragen bzw. Probleme aus der täg-
lichen Praxis des Kälteanlagenbauers. Dieses Mal geht es um 
die folgenden Themen:
•  Welche Bedeutung hat die Chemikalien-Ozonschicht-

verordnung in der Praxis?
•  Wer muss eine Dichtheitsprüfung bei einer Splitanlage 

durchführen?

1  Gefördert mit Mitteln des Bundes-
ministeriums für Wirtschaft und Arbeit  
und des Europäischen Sozialfonds.

Dichtheitsprüfung

Zuständigkeit 
bei Splitanlagen
Frage: Ein Betreiber fordert 
von einem Kälteanlagenbau-
er, der nur die Kältemittel-
rohrleitungen zwischen Au-
ßen- und Innenteil einer 
Splitanlage verlegt hat, das 
Prüfprotokoll über die Dicht-
heitsprüfung. Der Kälteanla-
genbauer erklärt dem Betrei-
ber, dass er kein Prüfprotokoll 
erstellt habe, da er nicht  

Kälte- 
mittel

Neue�Verordnung:

Chemikalien- 
Ozonschichtverordnung
Frage: Wie der jüngsten 
Fachpresse zu entnehmen 
war, ist die Chemikalien-
Ozonschichtverordnung am 
1.  Dezember 2006 in Kraft 
getreten. Welche Bedeutung 
hat diese Verordnung eigent-
lich für die Praxis?

Antwort: In Deutschland wur-
den ozonschichtschädigende 
Stoffe zunächst durch die  
nationale FCKW-Halon-Ver-
bots-Verordnung vom 6. Mai 
1991 geregelt. Daneben galt 
aber auch die Verordnung (EG) 
Nr. 2037/2000 vom 29. Juni 
2000 über Stoffe, die zum Ab-
bau der Ozonschicht führen. 
Durch diese zwei Verord-
nungen kam es in Deutsch-
land zu vollzugsunfreundlichen 
Überschneidungen zwischen 
nationalem Recht und unmit-
telbar geltendem EG-Recht.
Zum 1.  Dezember 2006 ist jetzt 
die FCKW-Halon-Verbots-Ver-
ordnung außer Kraft getreten. 

Die neue Chemikalien-Ozon-
schichtverordnung soll die  
nationalen Vorschriften auf 
diejenigen Regelungen be-
schränken, die über den Inhalt 
der EG-Verordnung hinaus 
noch erforderlich sind, um das 
bisherige deutsche Schutzni-
veau aufrechtzuerhalten. Die 
Verordnung dient also vor 
allem der besseren Strukturie-
rung. Trotzdem sind gegenüber 
der FCKW-Halon-Verbots- 
Verordnungen einige Neurege-
lungen bzw. detailliertere  
Regelungen hinzugekommen.
Verhinderung des Austritts 
in die Atmosphäre:
In der EG-Verordnung 2037/2000 
ist bereits seit 2000 festgelegt, 
dass ortsfeste Einrichtungen, 
die mehr als 3  kg geregelte 
Kältemittel enthalten, jährlich 
auf Undichtigkeiten überprüft 
werden müssen.
Nach der neuen Chemikalien-
Ozonschichtverordnung ist ge-
regelt, dass der Betreiber von 
Einrichtungen oder Produkten, 
die drei Kilogramm oder mehr 
der geregelten Stoffe als Kälte-
mittel enthalten, dafür sorgen 
muss, dass die Einrichtungen 
oder Produkte regelmäßig 
fachgerecht inspiziert und  
gewartet werden. Die Häufig-
keit der erforderlichen Inspek-
tionen und Wartungen ist  
abhängig vom Alter, der  
Beschaffenheit und der Größe 
des betreffenden Erzeugnisses 

und muss in einem Betriebs-
handbuch unter Berücksichti-
gung der vom Hersteller  
gemachten Angaben festge-
schrieben sein. Die Einrich-
tungen oder Produkte sind  
jedoch mindestens einmal jähr-
lich mittels geeignetem Gerät 
auf Undichtigkeiten zu über-
prüfen. Festgestellte Undich-
tigkeiten sind sofort zu besei-
tigen. Über die Inspektionen 
und Wartungen, einschließlich 
der Dichtheitsprüfungen und 
etwaiger Instandsetzungsar-
beiten, sind im Betriebshand-
buch unter Angabe von Art und 
Menge eingesetzter oder rück-
gewonnener Kältemittel Auf-
zeichnungen zu führen, die der 
Betreiber nach ihrer Erstellung 
mindestens fünf Jahre lang 
aufzubewahren und der zustän-
digen Behörde auf Verlangen 
vorzulegen hat.
Weiterhin sind die persön-
lichen Voraussetzungen für 
Personen, die geregelte Stoffe 
zurücknehmen und Inspek-
tionen und Wartungsarbeiten 
an Einrichtungen durchführen, 
geregelt worden.
Zu den Voraussetzungen zählen 
die erforderliche Sachkunde, 
die hierzu erforderliche tech-
nische Ausstattung, Zuverläs-
sigkeit und dass die Person im 
Falle der oben beschriebenen 
Inspektions- und Wartungstä-
tigkeit hinsichtlich dieser  
Tätigkeit keinen Weisungen 
unterliegt.
Die erforderliche Sachkunde 
hat nachgewiesen, wer im Falle 
von Tätigkeiten an Kälte- und 
Klimaanlagen sowie Wärme-
pumpen eine abgeschlossene 
Ausbildung als Kälteanlagen-
bauerin / Kälteanlagenbauer, 
staatlich geprüfte Technike-
rin / staatlich geprüfter Techni-
ker der Fachrichtung Kälte-
anlagentechnik oder als Ingeni-
eurin / Ingenieur nach einem 
Studium, in dem die Grundla-
gen der Kältetechnik vermittelt 
wurden, hat.

Andere Personen müssen eine 
zu der jeweiligen Tätigkeit be-
fähigende technische oder 
handwerkliche Ausbildung er-
folgreich absolviert haben und 
an einer von der zuständigen 
Behörde anerkannten Fortbil-
dungsveranstaltung teilgenom-
men haben.
Weitere Regelungen beziehen 
sich auf die Nachweisführung 
bei der Rücknahme von Stof-
fen sowie auf Straftaten und 
Ordnungswidrigkeiten.
Zuletzt soll noch einmal darauf 
hingewiesen werden, dass sich 
die Chemikalien-Ozonschicht-
verordnung nur auf ozonab-
bauende Stoffe bezieht. Bedeu-
tung dürfte die Verordnung 
damit vor allem für die noch 
verbleibenden Kälte- und Kli-
maanlagen mit dem Kältemittel 
R 22 haben.
Zur Instandhaltung und War-
tung bereits existierender  
Kälte- und Klimaanlagen ist 
die Verwendung von R 22 nur 
noch bis zum 31. Dezember 
2014 erlaubt (in unverarbeite-
ter Form nur bis 31. 12. 2009). 
Nach diesem Datum dürfte  
die Verordnung keine große 
praktische Bedeutung mehr 
haben.

Normen + 
 Richtlinien
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Weitere Auskünfte zu diesen und weiteren Fragen erteilt die 
Technologie-Transfer-Stelle der Bundesfachschule Kälte-Klima-
Technik in Maintal gerne unter der Rufnummer (0 61 09) 69 54 26 
oder per E-Mail unter tts@bfs-kaelte-klima.de

zuständig für die Abnahme 
und Inbetriebnahme sei. Ist 
der Kälteanlagenbauer nun 
verpflichtet, diese Prüfung im 
Rahmen seiner Tätigkeit 
durchzuführen, oder muss die 
Dichtheitsprüfung von demje-
nigen durchgeführt und pro-
tokolliert werden, der die 
Anlage in Betrieb nimmt?

Antwort: Der Kälteanlagen-
bauer, der die Rohrleitungen 
zwischen Außen- und Innenteil 
einer Splitanlage verlegt, muss 
nach DIN EN 378 - 2 : 2000  
auch die Dichtheitsprüfung an 
diesen Rohrleitungen durch-
führen. Als Verfahren kommen 
Druckanstiegsprüfung, Druck-
abfallprüfung, Blasennachweis 
und Feinlecksuche mit elektro-
nischem Lecksuchgerät in Fra-
ge, wobei es sich bei den ersten 
drei Verfahren nur um eine 
Groblecksuche handelt. Das 
Prüfergebnis ist nach Abschnitt 
9.1 der Norm (Prüfung und 
Inbetriebnahme; Allgemeines) 
zu protokollieren. Das gilt 
auch, wenn er später die Anla-
ge nicht selbst in Betrieb neh-
men wird. Die Prüfprotokolle 
hat er dem Betreiber oder dem 
Eigentümer der Anlage bzw. der 
Person zu übergeben, die die 

Inbetriebnahme / Abnahme der 
Anlage durchführt.
Diese Prüfung hat einen durch-
aus praktischen Hintergrund. 
Werden die Rohrleitungen nach 
dem Einbau verkleidet oder  
in Kanäle des Gebäudes verlegt 
und es wurde vor Inbetriebnah-
me keine Dichtheitsprüfung 
durchgeführt, besteht die Ge-
fahr, dass undichte Lötstellen 
oder Schraubverbindungen in 
diesen Bereichen sehr schwer 
oder nicht mehr zugänglich 
und überprüfbar sind.
Die Dichtheitsprüfung darf nur 
von hierfür sachkundigen bzw. 
befähigten Personen mit mög-
lichst zusätzlicher Qualifika-
tion durchgeführt werden.
Übrigens muss auch zur Dicht-
heit des Außen- und Innen-
teiles der Splitanlage eine 
Aussage in der Gerätedoku-
mentation des Herstellers vor-
handen sein.
Die kompletten Unterlagen 
„Bescheinigung über die  
Dichtheitsprüfung einer Kälte-
anlage“ 2 sind dem Betreiber 
oder Eigentümer nach der Inbe-
triebnahme der Anlage zu über-
geben.

2  Protokolle siehe KForm (Formular-CD) 
der BFS

Wie der Homepage des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) jetzt entnommen werden kann, gibt es zum  
1. August 2007 fünf modernisierte Ausbildungsordnungen. Dazu 
zählt u. a. die AVO „Mechatroniker/Mechatronikerin für Kälte- und 
Klima“. Diese Namensgebung ersetzt damit die seit dem  
22. 4. 1982 geltende Ausbildungsberufsbezeichnung „Kälteanla-
genbauer/Kälteanlagenbauerin“. Auf diesen modernen Ausbil-
dungsberuf haben schon einige Tageszeitungen hingewiesen, so 
auch die Nordwest-Zeitung in ihrer Sonderthemenbehandlung 
„Berufswahl 2007“ am 8. Februar 2007. Erfreulich ist bei der Ent-
scheidung des BMBF, dass mit der neuen Ausbildungsberufsbe-
zeichnung nicht nur dem vom ZDH eingeholten Gutachten des 
HPI und den Anforderungen aus der ChemOzonSchichtV im Falle 
von Tätigkeiten an Kälte- und Klimaanlagen (§4 (2) 1.) entspro-
chen wird, sondern auch der Verordnungslage in Europa.   P. W.

Neuer Ausbildungsberuf zum 1. 8. 2007:              
Mechatroniker/in für Kälte- und Klima


